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auch viele archäologische Hinweise gibt. - Wilhelm B er g e s, Land und Un­
land in der mittelaltertimen Welt (S. 399-439), stellt Aussagen des MA über 
unkultiviertes und unbebaubares Land zusammen und zeigt, wie bei diesen 
Charakterisierungen antike Traditionen lebendig geblieben sind. - Karl 
K r o e s c h e 11, "Redttsfindung•. Die mittelalterlichen Grundlagen einer moder­
nen Vorstellung (S. 498-517), weist in diesem vorläufigen Oberblidt darauf 
hin, daß es sich bei dem Terminus .,Redttsfindung• um eine moderne Juristen­
prägung handelt. Zwar kannte das MA im nördlidten Deutsdtland die Rede­
wendung "Urteil finden•, die sidt im Gefolge der fränkischen Eroberung langsam 
und erst im 11./12. Jh. endgültig durdtsetzte, aber die Vorstellung vom Redtt 
als objektiver Norm sei dem MA in der Regel fremd geblieben. Man habe im 
Redtt das "Charakteristikum einer Verfahrensweise• (S. 511) gesehen, so daß 
das MA nur für Recht, durch Redtt, mit Redtt etc. ein Urteil habe finden 
können. - Heinridt S c h m i d t, Friesisdte Freiheitsüberlieferungen im hohen 
Mittelalter (S. 518-545), beschreibt anhand von drei friesisdten Redttstexten 
aus dem 11. bis 13. Jh. den Wandel in der friesisdten Ansdtauung von der Ent­
stehung ihrer Freiheit, die, wie der Vf. deutlich madten kann, jeweils von der 
augenbliddidten historisdten Situation, in der die Texte entstanden, diktiert 
wurde. - Franz Wie a c k er, Zur Effektivität des Gesetzesredtts in der 
späten Antike (S. 546-566), geht auf die frühma. Ieges barbarorum der germa­
nisdten Staaten im Westen des römischen Reimes ein und betont, daß die 
Gesetzgeber durdt das Eingehen auf die sozialen Gegebenheiten ihrer Zeit die 
Effektivität des von ihnen erlassenen Gebotsrechts anstrebten. Ober ihre Erfolge 
sei aber wegen der dürftigen Quellenlage nidtts zu ermittela. - Percy Ernst 
S c h r a m m, Der Sdtirm. Herrsdtafts.., Würde- und Rangabzeidten in drei 
Erdteilen (S. 567-593), zeigt, daß der Sdtirm im MA, abgesehen von einer 
singulären Verwendung in einer Illustration des Utredtt-Psalters (um 830), seit 
dem 12. Jh. besonders in Sizilien und von den Päpsten als Herrsdtaftsabzeidten 
benutzt wurde. Daß Tankred von Lecce 1194 von Heinrich VI. umgebradtt 
worden sei (S. 582), dürfte wohl lediglidt ein Iapsus pennae sein. - Franz­
Josef He y e n, Die Grabkirchen der Bisdtöfe von Trier (S. 594-605), stellt 
fest, daß die drei Trierer Kirdten St. Paulinus, St. Eudtarius/St. Matthias und 
St. Maximin die wichtigsten Begräbnisorte der Trierer Erzbischöfe waren, 
bis mit Udo von Nellenburg 1078 der erste Trierer Oberhirte im Dom beigesetzt 
wurde, der seit dieser Zeit als bevorzugte Grablege der Trierer Metropoliten 
diente. - Karl Hau c k, Zur Ikonologie der Goldbrakteaten, 1: Neue Wind­
gott-Amulette (S. 627-660), deutet das auf den Amuletten dargestellte Pferd 
nidtt als Reittier des ebenfalls abgebildeten Gottes - so die bisherige For­
sdtung -, sondern als Objekt seiner Hilfe und Rettung. Dahinter stehe die 
Überzeugung, daß der Amulettgott sich in der Auseinandersetzung der ver­
schiedenen Religionen durdt seine Heilungsmder behaupte. - Charles W i t t­
m e r , Die kulturgeschichtliche Bedeutung der Totenbüdter am Oberrhein 
(S. 668-676), hebt die Lebensbereidte hervor, über die diese Quellengattung 
dem Historiker Aufschlüsse vermitteln kann. - Johannes S i m m e r t, Zur 
Geschichte der Generalkapitel der Kartäuser und ihrer Akten (Cartae) (S. 677 
-692), gibt einen Oberblidt über die Verfassungsentwidtlung der kartusiani­
sdten Generalkapitel und empfiehlt das Studium ihrer Akten, deren Ober­
lieferung bis heute teilweise ungeklärt ist. - Emil P 1 o a s, Das Amberger 
Malerbüchlein, Zur Verwandtsdtaft der spätmhd. Farbrezepte (S. 693-703), 
untersucht die Hs. 77 der Amberger Provinzialbibliothek, die auf fol. 2t6r-226r 
eine Sammlung von Farbrezepten für Buchmaler und Schreiber enthält, und 
weist auf Zusammenhänge zwischen der Amberger Hs. und ähnlichen elsässi­
schen Rezeptbüchern hin. - Pavel S p u n a r, Basium. Einige Bemerkungen zu 




